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wandplänen festgesetzt wurden und — eingehalten werden . Die unbedingte Festhaltung
einer alten Laubenform muß nicht zwangsmäßig vorgeschrieben werden , da es mehr

darauf ankommt , den harten Wechsel nicht harmonischer Formen der Öffnungen zu

vermeiden . -
B. Haus und Straßenraum.

Die Lage des alten Hauses gegen den Platz oder die Straße zu ist gegeben durch
die Baulinie 66) . Bei der Aufbesserung der Altstadt kommt ihrer Lage eine besondere

Bedeutung zu, weil sie die Begrenzung des Altstadthauses gegen das öffentliche Gut
bestimmt ; gegen ihren Verlauf stellt sich die Regulierungslinie 67) , die vorzugsweise die
neuzeitliche Begrenzung festlegen soll . Gemessen an dem Wert des Altstadtbildes ,
verfolgen beide entgegengesetzte Ziele . In denkmalpflegerischer Beziehung ist der
Baulinie ein Vorrang einzuräumen .

Die geringste Störung für das Altstadtbild wird entstehen , wenn es gelingt , den
Verlauf beider Linien anzugleichen , auch wenn dadurch ein gebrochener , unregelmäßiger
Zug der Fluchten entsteht . Theoretisch ist in einer gekrümmten Gasse mit einzelnen

geschützten Bauwerken eine einheitliche Bau - und Regulierungslinie durch eine gerade
Verbindung der Hauskanten der zu erhaltenden Häuser möglich ( Stübben ) 68

) ; es wird
ein Gewinn für das Bild der Gasse sein , wenn die Anlage dieser Teilstücke nicht
durch bloße Empirie , sondern nach künstlerischen Grundsätzen erfolgt .

Beim unvermeidlichen und begründeten städtebaulichen Eingriff wird eine Änderung
der Lage der Regulierungslinie notwendig werden ; diese kann angeordnet sein entweder
hinter dem Baudenkmal oder vor dem Baudenkmal . In beiden Fällen erfolgt eine

Veränderung der unmittelbaren Umgebung des geschützten Bauwerkes , die sich ver¬

schiedenartig auswirken kann . Wie dringend heute noch die Beachtung denkmal¬

pflegerischer Forderungen ist , zeigen die Entwürfe für die Erweiterungen der Straßen¬

züge in Essen , Breslau , Hannover (Graupen -, Karmarschstraße auf 17,50 m) u . a.

a) Zurückrücken der Regulierungslime .
Tritt die neue Regulierungslinie in Straßen ein- oder beiderseitig hinter die alte

Baulinie zurück , dann bleibt das geschützte Bauwerk vereinsamt ; es liegt vor seinen

zukünftigen neuen Nachbarn , verliert die künstlerische Verbindung mit ihnen , und in
den meisten Fällen wird es Verbesserungen erfordern . Beim Reihenhause werden
diese in der Angleichung der freigelegten Seitenwände an die Nachbarn bestehen ;
notwendige Unterbauungen und Aufbauten zur Höhenangleichung werden die ursprüng¬
liche Bauart noch mehr verwischen , so daß die Erhaltung des geschützten Bau¬
denkmals zweifelhaft wird .

Bei Vorhandensein eines oder mehrerer geschützter Bauwerke in einer Gasse wird
bei der Zurückrückung der neuen Regulierungslinie der Fall eintreten , daß die dazwischen
errichteten , also zurücktretenden Neubauten mit ihren alten Nachbarn Baulücken
bilden . Ihre Entstehung ist immer ein schwerer Fehler im Aufbesserungsplan der Altstadt ,
weil die Geschlossenheit der Straßenwand dadurch unlogisch ausgehöhlt und der Bildung
der häßlichen Stirn - und Brandgiebelmauern Vorschub geleistet wird (siehe S . 46) .

Um solche Fehler zu mildern und die Geschlossenheit der Straßenwand wenigstens
in den unteren Teilen der Gebäude zu erreichen , wird für die Zeit des Überganges

66) Siehe S . 28, Anmerkung 43.
67) Ebenda.
fla) Städtebau, S . 229, Abb . 510.
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bis zu einer einheitlichen Verbauung die befristete Schließung solcher Lücken mit ein- bis
einundeinhalbgeschossigen Einbauten gestattet . Es entsteht die verbaute Baulücke . Im
Straßenbilde kann dieser niedrige
Einbau auf die Dauer nicht be¬
friedigen . Seine allzuhäufige An¬
wendung im alten wie im neuen
Stadtteil ist aus wirtschaftlichen ,
rechtlichen und schönheitlichen
Gründen nicht empfehlenswert .

Die Baulücke und ihre nach¬
trägliche Verschließung war der
Stadtbaukunst der Vergangen¬
heitnichtunbekannt ; als Beispiel
sei der Notvorbau vor dem
zurücktretenden Flügel des ehe¬
maligen Sternbergschen Palastes
Nr . 20 = 7 -III der Prager Klein¬
seite angeführt ( Abb . 14) , der
das Grundsätzliche des Lösungs¬
falles veranschaulicht . — — —

b) Yorrücken der Regulierungslinie .
Die Vorrückung der neuen Regulierungslinie vor die alte Baulinie kommt seltener

vor ; sie bedingt , daß das Baudenkmal hinter seinen zukünftigen neuen Nachbarn zu stehen
kommt . Wenn auch dadurch sein künstlerischer Wert an sich nicht unmittelbar geschädigt
zu werden braucht , kann sein denkmalpflegerischer Wert empfindlich geschmälert
werden , weil das geschützte Bauwerk dann immer in der Baulücke steht , die ohne
Veränderung des Baudenkmals selbst nicht mehr geschlossen werden kann . Es ent¬
steht die unverbaubare Baulücke 69

) .
Zusammenfassung :
Die Regulierungslinien in der Altstadt wirken bestimmend auf die Erhaltung der

Gebäude ein . Schneiden sie aufbesserungsbedürftige geschützte oder nicht geschützte
Häuser , dann ist deren rascher Abbruch stets verlockend , weil durch den Neubau meist
eine günstigere Verbauung der alten Bodenfläche und damit eine größere Wirtschaft¬
lichkeit erzielt werden kann . Werden von ihnen Gebäude in sonst gutem Zustande
berührt , verhindern sie die innere Aufbesserung , weil die Baubehörden an solchen
Gebäuden keine umfangreicheren Bauveränderungen gestatten .

In allen Fällen muß deshalb bei der Neuanlage von Regulierungs - und Baulinien
in der Altstadt mit der größten Umsicht und Abwägung aller Vor- und Nachteile vor¬
gegangen werden , weil sie stets den Weiterbestand des Althauses beeinflussen .

c) Einseitige Anordnung der Regulierungslinie .
Ein weiteres Mittel zum teilweisen Schutz einer erhaltenswerten Straßenwand in

der Altstadt ist die einseitige Anordnung einer neuen Regulierungslinie mit ein¬
seitiger Neuverbauung . Dieses System gestattet eine höhere Verbauung an der

69) Die neuere städtebauliche Gesetzgebung strebt an , Baulücken und Baumasken durch
die Gemeinde erwerben zu lassen , falls der Eigentümer selbst zu keiner geeigneten Verbauung
schreitet ; Stadtbaukunst 1930/31 , Heft 10, S . 119.
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Abb . 14 .
Prag : Kleinseitner Ring , Haus Nr. 20 = 7 -111, ehemal.
Sternbergsches Palais mit alter verbauter Baulücke.

Foto Vojta, Prag.
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erweiterten Straßenseite durch Ausnutzung des Luftraumes über den Häusern der Gegen¬
seite , ist aber durch die Niederlegung einer ganzen Straßenzeile erkauft . Es wird sich
meist nur am Altstadtrande in Sonderfällen anwenden lassen . In der holländischen
Stadtbaukunst ist dieses Mittel mit viel Geschick benutzt worden ; ein kennzeichnendes
Beispiel ist in Amsterdam die Verbauung der westlichen Seite der Vyzelstraat südlich
vom Muntturme mit Hochhäusern !

Ein ähnlicher Vorgang kann eingeschlagen werden , wenn die Straßenwände ein¬

seitig von wertvollen Baudenkmalen besetzt sind . Ein treffendes Beispiel für eine
solche einseitige Erweiterung einer wichtigen Verkehrsstraße ist der Graben von Prag
— die wichtigste derzeitige Querverbindung von Ost nach West . Die Straße wurde
nordwestwärts auf 30 m durchschnittliche Breite ausgeglichen , um die südwärts gelegenen
Baudenkmale , wie das Palais Silva Tarouca , Nr . 12 = 852/11, die Kirche zum hl . Kreuz ,
das ehemal . Palais Pfichovsky , heute „ Deutsches Haus “

, Nr . 26 = 859/11, zu erhalten 70) .
Die nördliche Fortsetzung des Grabens — die Stefanikstraße — wurde aus stadtbau¬
technischen Gründen gleichfalls vorläufig nur westseits erweitert . — -

d) Feuer -, Giebel - und Brandmauern .
In der äußeren Formgestaltung der Bauwerke , die durch die Regulierung aus

dem architektonischen Zusammenhang mit ihrer alten Umgebung gebracht werden ,
bildet sich häufig ein neues Bauglied , das für das Stadtbild verhängnisvoll werden
kann ; es ist dies die Feuer - , Giebel - oder Brandmauer . Die kahle , unschöne Giebel¬
mauer ist zu einer der häßlichsten Erscheinungen der wachsenden Stadt des 19 . Jahr¬
hunderts geworden .

Innerhalb der Altstadt wirkt sie sich verschiedenartig nachteilig aus . Durch die
verbaubare Baulücke bildet sie sich unmittelbar am geschützten Althause und tritt hier
in voller Sicht im Straßenbild am nachteiligsten in Erscheinung . Sie kann nicht mehr
behoben , bestenfalls durch architektonische Eingriffe am alten Bauwerke in ihrer
störenden Wirkung gemildert werden .

Bei den unverbaubaren Baulücken können die Brandmauern der anschließenden
Neubauten von allem Anfang an durch Wandgliederungen und die Dachform erträglich
in das Straßenbild eingereiht werden . Bei Rücksichtnahme auf das zurücktretende alte
Bauwerk kann in diesem Falle noch immer eine erträgliche Wirkung erzielt werden ,
wenn Architekt und Baubehörde sich ihrer künstlerischen Aufgabe bewußt sind .

Als Folge des vollkommenen Durchbruches können Brand - und Hofmauern häufig
durch Jahrzehnte sichtbar bleiben , wenn für den abgeschnittenen Bau keine Aussicht
auf Erneuerung besteht oder eine solche nicht erwünscht ist . Auch in diesem Falle
muß der Regulator von allem Anfang an an eine Lösungsmöglichkeit denken und
darnach seine Vorschläge für die Richtung des Durchbruchs entwerfen .

Am nachteiligsten treten Giebel - und Brandmauern im Straßenbilde in Erscheinung ,
wenn durch einen ungeeigneten Regulierungsplan ein regelloser schroffer Wechsel von
Haushöhen und Dachformen eintritt , wodurch der Bildung von Brandmauern Vorschub
geleistet wird . Störende und häßliche Feuermauern in einem Stadtbilde lassen immer
einen Schluß auf die Mangelhaftigkeit des Regulierungsplanes zu , und sie sind stets
Zeichen eines wüsten und ungeregelten Bauens .

70) Auf der erweiterten Nordwestseite fielen die beiden Häuser Nr . 21 = 999/1 und 33 = 584/1 ;
ersteres ein zurücktretendes schmales Biedermeierhaus , letzteres bemerkenswert nur noch im
Portale aus dem Ende des 17 . Jahrhunderts, das erhalten wurde.
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Nicht minder nachteilig wirkt aus demselben Grunde die Brandmauer nächst
isolierten Baudenkmalen , wenn man für diese aus der Bebauungsfläche lediglich nur
ein Teilstück ausgelassen hat und die Nachbarhäuser ohne Rücksicht auf das geschützte
Denkmal und ohne einheitliche Gruppenlösung bis an die Parzellengrenzen erbauen
ließ . Durch eine bewußte , schon im Regulierungsplan vorgesehene einheitliche
architektonische Lösung werden sich solche Mißgriffe vermeiden lassen .

Die nachteilige Wirkung des Brandgiebels an sich hängt meist auch von seiner
Form und der Art des Daches ab . Sie wird um so nachteiliger sein , je verschieden¬

artiger die einzelnen Häuser hinsichtlich der Dachform und der gegenseitigen Lage zu¬
einander aufgeführt sind und je nachdem der Brandgiebel symmetrisch oder ungleich¬
seitig 71) gestaltet wurde . Bei breitseitig gestellten Reihenhäusern mit Satteldächern
wird der überragende sichtbare Teil eines Dreieckgiebels höherer Gebäude verhältnis¬

mäßig am wenigsten stören ; dagegen wird die Störung der sich bildenden Giebelmauern
am stärksten sein , wenn gebrochene Dächer mit steilen oder schrägen Seitenflächen

gegen flachgeneigte oder gerade Dächer wahllos gestellt sind .
Eine Milderung dieser häßlichen Wirkung durch Wandgliederungen , Flächen¬

teilungen , Bepflanzungen 72) oder durch künstlerische Reklamen ist stets nur ein Not¬
behelf und kann über das Verfehlte der Anlage — selbst wenn noch so künstlerische
Mittel verwendet werden — nicht hinwegtäuschen .

Es muß deshalb die Aufgabe des Regulators im alten wie im neuen Stadtbilde
sein, darauf zu sehen , daß die Bildung überflüssiger und störender Brand -, Giebel -

und Feuermauern von allem Anfang an verhindert und im Bauentwurf vermieden
wird . Für ihre überflüssige Anwendung sind Regulator und Baubehörde gleich ver¬
antwortlich 7S) .

e) Die Dachform.
Der seltene Reiz , der über den Dächern einer geschichtlich gewordenen Stadt

liegt und den wir beim Durchwandern einer alten Straße oder beim Betreten eines
Platzes empfinden , verrät uns , daß Form und Art der Dächer von entscheidender

Bedeutung für die Wirkung eines Stadtbildes sind . Worin diese besteht und wie sie
auch bei der künstlerischen Aufbesserung der Altstadt erreicht werden kann , sollen die
nachstehenden Untersuchungen zeigen.

Die Ursache der vorgenannten Erscheinung liegt in der überlieferten Entwicklung
der Dachform , die mit dem Hause und der Siedlung als Einheit entstanden ist . Der
Wirrwarr der Dachformen , der sich beim Anblick auf eine alte Stadt scheinbar ergibt ,
läßt bei näherer Untersuchung eine bestimmte Regelmäßigkeit und Ordnung erkennen ,
die abhängig ist von der Gestaltung des Stadtgrundrisses und des Einzelhauses . Sie

71) Damm , Brandgiebelreklame , Stadtbaukunst 1929/30 , sowie in der Literatur des Heimat-
echutzes.

7a) Über die Bepflanzung näheres bei 0 . Neugebauer , Die Kunst im Umbau. Berlin 1917.
I3) Allgemeines Schrifttum: W . Leweß , Freistehende Brandmauern und Brandgiebel ,

Stadtbaukunst, III . Jahrg . , S . 193 ; ebenda , Y. Jahrg. , S . 4G , Die Entschließung der märkischen
Arbeitsgemeinschaft der „Freien Deutschen Akademie des Städtebaues “ gegen die Verbauung
von Bauplätzen zwischen mehrgeschossigen Reihenhäusern mit niedrigen Einfamilienhäusern,
wodurch die Feuermauern der Reihenhäuser störend sichtbar werden . Beidemal wurde eine
baugesetzliche Regelung gefordert . Mit dem Erlaß vom 24. Januar 1924 hat das preußische
Ministerium für Volkswohlfahrt sich ebenfalls gegen eine solche Verbauung mit Hoch- und
Flachbau ausgesprochen und den gegenseitigen Austausch von Baugelände für diese Bauarten
empfohlen. Weiteres auch Baugewerkszeitung Berlin , 48 . Jahrg. ; Zentralblatt der Bauverwaltung
1922, H . 39 , S . 240 .
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ist am deutlichsten bei Gleichartigkeit der Formgestaltung der Dächer und des Bau¬
stoffes, mit dem die Häuser eingedeckt sind . Es bleibt dabei ohne Bedeutung , ob die
vorherrschende Einheitsform (Sattel oder Mansarde ) über einem breit - oder stirnseitig
zur Straße gestellten Hause errichtet wurde . In einem solchen Falle haben wir es
mit einer regelmäßigen Lagerung der Dächer zu tun , wie etwa in Nürnberg , Eger
und vielen anderen Städten .

Eine Störung dieser Ordnung tritt dann ein, wenn die Formaggregate ohne Rück¬
sicht auf die Gesamtgestaltung der Stadt untereinander wechseln ; diese gemischte
Lagerung der Dächer erfolgt schon, wenn durch spätere Zubauten im Stadtkern zwar
Formen gleicher Art , doch unterschiedlicher Gestaltung verwendet werden , etwa steile
und flache Satteldächer , oder wenn durch spätere Neubauten überhaupt andere Dach¬
formen gewählt werden , etwa gebrochene Dächer gegenüber den bisherigen Steildächern .

Diese Unordnung kann schon bei ungleichen Dachneigungen im geschlossenen wie
offenen Ortsbilde störend wirken . Einigermaßen verdeckt und zusammengeschlossenwird sie durch die einheitliche Dacheindeckung . Für die mittelalterlichen und barocken
Städte sind es die überlieferten Dacheindeckungsstoffe , wie rote Dachziegel (Haken ,Preißen , Pfannen , Taschen ) oder Schiefer , die diese Aufgabe erfüllen ; durch die häufig
geschweiften Firste , Türmchen , Lucken und oft wunderlich gestalteten Aufbauten wird
die Zusammenschließung der unterschiedlichen alten Dachformen noch stärker gefördert ,so daß sich auch bei der gemischten Lagerung alter Dächer häufig reizende Bilder ergeben ,wie wir dies aus zahlreichen deutschen Städten kennen . Der hauptsächlichste Grund
dieser Erscheinung liegt in der Verwendung überlieferter Dachformen und Dachstoffe .

Anders dagegen liegen die Verhältnisse , wenn wesensfremde Dachformen mit den
vorgenannten vermischt werden . In unseren alten Städten ist dies der Fall , wenn die
historischen Steil - oder gebrochenen Dächer der Althäuser mit Flachdächern über
Bauten neuester Richtung vermengt werden . Beide Arten von Dächern weisen gegen¬einander Widersprüche auf, die sich aus der Zweckbestimmung des Hauses selbst er¬
geben ; sie willkürlich zu vermengen ist Widersinn .

Das neuzeitliche Flachdach wird dort besonders störend empfunden werden , wosich im einheitlich geschlossenen Stadtkern eine der historischen Dachformen und ihre
Dacheindeckungsmittel vorherrschend erhalten haben . Durch das eingeschobene Flach¬
dach wird der regelmäßige Wellenzug der alten Dachformen , ausgedrückt durch First
und Saum in der Raumplastik seiner ümrißlinie , wie in der Wandansicht hart unter¬
brochen . In den Rhythmus von Wellenberg und Tal schiebt sich eine longitudinale
Bewegung ein ; die alte Harmonie endet mit einem dauernden Mißklang !

Es ist deshalb verständlich , wenn in Städten mit wertvollem Stadtbild die Fern¬
haltung des neuzeitlichen Flachdaches aus der Altstadt oder ihrer Teile durch ge¬setzliche Mittel angestrebt wird .

Die gleiche Sorge war es, die 1900 zur Vorlage der bekannten Petition ,J) zumSchutze des Breiten Weges in Magdeburg führte , wie jüngst die Entscheidung der
Regierung von Unterfranken , das Flachdach zwischen Festung und Käppele in Würz¬
burg 75) zu verbieten .

74) P. Seesselberg , Das flache Dach im Heimatbilde, 8 . 31 . Berlin . Weise & Co.,5) Deutsche Bauzeitung , 61. Jahrg. , S. 656. Sie lautete : „ Der kastenförmige Baukörperläßt die notwendige Einfühlung in das Landschaftsbild vermissen . Das städtebaulich hervor¬
ragende Gelände zwischen Käppele und Festung ist für ein Versuchsfeld modischer Bauweisenzu wertvoll . Es muß verhindert werden , daß hier Bauten entstehen , die im Gegensatz zurheimischen ßaugesinnung als Fremdkörper im Stadtbild empfunden werden .“
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Trotz der geschilderten Nachteile wird das moderne Flachdach als Einzelfall im
alten Stadtbilde nicht ganz auszuscheiden sein . Es wird dort mit Erfolg auf einem
Bau angewendet werden können , wo es etwa am Rande der Altstadt dazu dient , den
Ausblick auf ein geschütztes Bauwerk oder ein hervorragendes , beherrschendes Bau¬

gebilde frei zu halten , ferner bei Anbauten an alten Baudenkmalen und beim künstlerischen
Ausgleich der Dachformen in vermischten und verwüsteten Stadtteilen . Immer möge
bei seiner Anwendung in der Altstadt beachtet werden , daß das moderne Flachdach
nicht seiner selbst willen angewendet werden soll , weil es augenblicklich Mode ist ,
sondern nur dort , wo es zum Ausgleich verschiedener Baumassen aus künstlerischen
Gründen und denkmalpflegerischen Ursachen erwünscht ist .

Diese Aufgabe hat in erster Linie der für die Werte der Vergangenheit empfind¬
same wahre Raumkünstler mit Takt und Geist zu lösen 76) .

f ) Geländeveränderung .
Das gegenseitige Verhältnis von Daus und Straßenraum in der Altstadt kann durch die

Veränderung des umliegenden Geländes in empfindlicher Weise gestört werden ; bedingt
wird sie durch eine Änderung der Baufluchten . Die Geländeveränderung kann bestehen

a) in einer Abgrabung vom geschützten Baudenkmal , somit in einer Senkung
des neuen , unmittelbar anschließenden Verkehrsweges oder

b ) in einer Anschüttung gegen das Bauwerk , somit in einer Höherlegung der
neuen Straße .

In beiden Fällen ergeben sich Nachteile für das geschützte Baudenkmal .
a) Die Tieferlegung des umgebenden Geländes verursacht nicht nur eine wesent¬

liche Veränderung der Raumwirkung des ursprünglich in einem bestimmten Verhältnis
zu seiner alten Umgebung gestandenen Bauwerkes , sondern sie hat meist auch eine
höhere Neuvorbauung der Umgebung zur Folge , durch die das Altgebäude auch noch
in seiner alten Höhenwirkung ungünstig beeinflußt wird . Durch eine geschickte Unter¬

fangung des Baudenkmals , etwa durch Schaffung eines neuen Vorbaues oder einer
Terrasse , somit eines neuen Postamentes gegen die neue Straße , kann der geschilderte
Nachteil häufig wesentlich gemildert werden — ja , es kann mitunter das so umgestaltete
Bauwerk eine erträgliche neükünstlerische Wirkung in der aufgebesserten Umgebung
erhalten . Der Vorgang findet sein Vorbild in der alten Stadt mit Geländefall , wo
Terrassen zum Ausgleich der Höhenunterschiede eingeschoben wurden (Tübingen ,
Schwäbisch -Hall u . a .) . Der alte Erfahrungsgrundsatz : Keine Regel ohne Ausnahme
erfährt gerade in diesem Falle häufig seine Bejahung .

Die Schwierigkeit des Problems liegt in der richtigen Anordnung und Form¬

gestaltung des neuen Postamentes . Seine richtige Lösung ist eine künstlerisch - denkmal¬

pflegerische Angelegenheit und hängt von der subjektiven Künstlerschaft des Regulators
in jedem einzelnen Falle ab .

b) Nicht minder störend kann die Anschüttung um das Einzelbauwerk wirken ,
weil durch sie der optische Raummaßstab beeinflußt wird ; denn nach der Anschüttung
sinkt das verbliebene Baudenkmal gleichsam in den Boden ein und verliert die Raum¬

bindung mit seiner Umgebung .

76) Schrifttum : C . Gurlitt , Zur Geschichte des flachen Daches . Stadtbaukunst 1927/28 ,
S 182. — Pöthig , Probleme der deutschen Dachform. Berlin 1911 , Wilh. Ernst & Sohn. —
P . Schultze - Naumburg , Flaches oder geneigtes Dach. Berlin 1927, Seger u. Cramer . —
K. Kühn , Flach - oder Steildach in seinen Beziehungen zur Denkmalpflege und zum Heimat¬
schutz. Der Bauunternehmer 1928, Nr . 13 .
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Besonders auffallend wird diese Erscheinung bei frei stehenden Baudenkmalen ,
insbesondere an Toren und Türmen , um die im Laufe der Jahrhunderte entweder
unbeabsichtigt oder neuzeitlich bewußt das Gelände verändert wurde . Erinnert sei an
die Vorschläge zur Verbesserung des umliegenden Geländes der Porta Nigra in Trier 77) ,
jüngsthin des Holstentores in Lübeck 78) (allmähliche Anschüttung bis zu 1,35 m ) u . a.

Das Ziel der stadtbaukünstlerischen Aufbesserung bei einer solchen Gelände¬
gestaltung muß es sein , jede willkürliche Veränderung in unmittelbarer Nähe des
Einzelbauwerkes zu vermeiden . Aber auch die Korrektur schon bestehender An¬
schüttungen wird in der Altstadt um das alte Bauwerk ein Problem sein ; die vor¬
stehend angeführten Beispiele veranschaulichten die Schwierigkeiten der raumkünst¬
lerischen und denkmalpflegerischen Aufgabe . Immer wird festzuhalten sein , daß durch
eine geplante Korrektur des Geländes das Denkmal selbst weder in seinem archi¬
tektonischen Aufbau noch in seiner Raumwirkung gestört werden darf .

Die Einstellung des zu erhaltenden Bauwerkes in eine Gartenanlage , durch die
die Böschungen und der Gelände verfall gemildert werden soll , wird nicht immer
befriedigen und trägt zu sehr an sich den Stempel der Verlegenheit . Es muß vielmehr
bei unvermeidlichen Veränderungen des Geländes das Ziel des Regulators sein , so zu
gestalten , daß das zu erhaltende Bauwerk geschickt in die neu zu schaffende Umgebung
eingebunden und das tiefer liegende Bauwerk eine neue künstlerische Funktion in der
aufgebesserten Umgebung erfüllt , was nur erreicht werden kann , wenn auch auf die
Höhen der benachbarten Neubauten Einfluß genommen wird .

Viel einschneidender als beim Einzelbauwerk werden sich Gelände Veränderungen
bei Reihenhäusern oder Baugruppen auswirken , insbesondere wenn alte und neue
Bauten mit verschieden hohen Gleichen der Erdgeschosse sich mischen . Zur Über¬
windung der Höhenunterschiede greift man für die Übergangszeit , die oft sehr lange
dauern kann , zu Hilfsmitteln , wie die Anlage von Gehsteigen über der Straßenebene
längs der Häuser auf Futtermauern oder Böschungen mit Rampen , Stiegen und Podesten .
Alle diese Einbauten werden ebenso wie die Vermischung verschieden funktionierter
Bauten in der Altstadt überhaupt höchst nachteilig im Straßenbilde wirken .

Es scheint mir , daß man bei der Ausarbeitung von Teilplänen für die Aufbesserung
der Altstadtgebiete auf die erwähnten Nachteile zu wenig , achtet oder sie unterschätzt .
Der Regulator muß sich bewußt werden , daß die Aufbesserung auch hier nicht am
Gegebenen , das ist das Gelände , sondern am Werdenden , das ist am neuen Hause
und seiner Teile , vorgenommen werden muß . Jeder der vorgenannten Einbauten ist
aber nichts anderes als eine sinnwidrige Verbesserung des Geländes mit meist un¬
zulänglichen Mitteln .

Die Geländeveränderung wird besonders bei der Aufbesserung von Altstadtteilen
an Flüssen mit sich senkendem Gelände in Betracht kommen . Besteht ein verläßlicher
Uferschutz , der entsprechend dem Wesen der alten Siedlung durchgeführt wurde , und
erfolgte bereits die innere Aufbesserung der Häuser , erscheint jede weitere eingreifende
Geländeveränderung überflüssig ; es ist nicht unmöglich , das Gelände auch nach der
Aufbesserung muldenförmig zu belassen , statt es einheitlich waagerecht über der Wasser¬
zone auszugestalten : denn die neue Anschüttung bedingt die Höherbauung der Häuser
und damit eine Veränderung des Umrisses der Altstadt und ihres staffelweisen Auf¬
baues , was besonders in der Sicht von der Flußseite bemerkbar wäre .

77) Der Städtebau 1913, Heft 11 , S . 129, Tafel 66.
7S) Deutsche Bauzeitung 1930, Nr . 75 u . 86, Beilage : Stadt und Siedlung , Nr . 14, S . 97 ff.,Abb . 11 u . 12 ,
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Der durch die einheitliche Hebung des Geländes im Altstadtgebiet anzustrebende
Raumgewinn am Hause ist in wirtschaftlicher Beziehung zweifelhaft , weil er nur eine
untergeordnete Ausnutzung hinter der Anschüttung zuläßt . Beläßt man dagegen das
alte Niveau und baut über alter Sohle , wobei eine bewußte und erträgliche Erhöhung
des einzelnen Hauses straßenweise und bezogen auf das Gesamtbild der Stadt immerhin
noch möglich wäre , erzielt man eine bessere wirtschaftliche Ausnutzung bei erträg¬
licher Haushöhe .

Wurden in den vorstehenden Ausführungen die künstlichen Veränderungen des
Geländes bei der Aufbesserung der Altstadt besprochen , obliegt es noch, die Mittel
zu untersuchen , die zur Bewältigung der natürlichen Höhenunterschiede in steigenden
Straßen , überhängenden Plätzen , bei Geländebrüchen und Absätzen notwendig sind .
In der Stadt der Vergangenheit verstand es der einzelne sowie die Gesamtbewohner¬
schaft durch ihr ausgezeichnetes Einpassungsvermögen Unterschiede im Gelände durch
Schrägflächen , getreppte Straßen , Stiegengänge mit Ruheplätzchen , durch Anordnung
nebeneinanderliegender Wege mit verschiedenen Steigungsverhältnissen und verbunden
mit Treppen , durch Terrassen , durch Aufstellung von Brunnen , Standbildern , Laternen
auf Unterbauten , sowie durch die Pflanzung von Bäumen zu überwinden . Gerade die
Anwendung dieser verschiedenartig gebildeten und benutzten Mittel verlieh den alten
Zeilen , Winkeln und Plätzchen den malerischen Reiz , den wir an den alten Orts¬
bildern so schätzen 79

) .
Bei der neuzeitlichen Aufbesserung der Altstadt werden wir heute von allen

diesen feinfühlig erdachten Einzelheiten selbst in der Umwertung kaum Gebrauch
machen können . Das Ziel der Aufbesserung wird es vielmehr sein müssen , die Alt¬
stadt durch Beherrschung der ihr drohenden Gefahren zu erhalten , wie es in den
vorstehenden Abschnitten dargestellt wurde .

C . Das Altstadthaus .
Das wichtigste raumbildende Glied im baukünstlerischen Aufbau der Altstadt ist

das alte Haus . Durch seine Verzeichnung im Denkmalplan ist seine Erhaltung kund¬
getan (siehe S . 7 ff.) . Die Wahrung dieses Interesses kann in verschiedener Weise
praktisch ausgeübt werden und hängt von den Zielen ab, die durch die Aufbesserung
der alten Innenstadt überhaupt erreicht werden sollen .

Die Bestrebungen auf Erhaltung des Altstadthauses stehen meist im Gegensatz
zu den einschneidenden , stadtbautechnischen Maßnahmen , die der Regulator durch¬
führen zu müssen vermeint ; diese sind Durchbrüche , Straßenerweiterungen , Umbauten
oder Aufbauten alter Häuser . Die Lösung der Gegensätze zwischen beiden Absichten
hängt davon ab , wieweit es gelingt , sie unter Wahrung des Gesamtcharakters der
Altstadt gegenseitig anzugleichen . In diesem Konflikt der Meinungen muß nach dem
heutigen Stande der Ansichten dem Altstadthaus als aufbauender Faktor eine höhere
Bedeutung als bisher zugemessen werden ; anderseits werden die nach dem bisherigen
Gebrauch überlieferten Verbesserungsmethoden für den Umbau der Altstadt eine Über¬
prüfung erfahren und den heutigen Ansichten angepaßt werden müssen .

79) Schrifttum über diese Frage : Ph . Rappaport , Steigende Straßen , Berlin 1911 ,
E . Wasmuth. — Chr . Klaiber , Die Bedeutung des Geländeunterschiedes für die Aufstellung
von Schmuckformen, Die Denkmalpflege 1910, Nr . 10 . — A . Zeller , Vom inneren Zusammenhang
der Höhenunterschiede und Straßenzüge im Plane historischer Städte , Städtebau 1904.
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